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I. Das Reglement über den Fonds des Vormundschaftsamts vom  
6. Dezember 19941 wird wie folgt geändert: 

Begünstigte 
Personen 

Art. 4 Abs. 2 
Beitragsgesuche können dem Leiter bzw. der Leiterin des Vor-
mundschaftsamts von den vormundschaftlichen Betreuungsper-
sonen sowie von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Vor-
mundschaftsamts eingereicht werden. 

Kompetenzen Art. 7 Abs. 1 
Für die Zusprechung von Beiträgen ist zuständig: 
a) bis Fr. 5'000.-- pro Fall der Leiter bzw. die Leiterin des Vor-

mundschaftsamts; 
b) von Fr. 5'001.-- bis Fr. 10'000.-- pro Fall die Direktorin oder der 

Direktor Soziales und Sicherheit; 
c) ab Fr. 10'001.-- pro Fall der Stadtrat. 

Auszahlung Art. 8 
Die Auszahlung der Fondsbeiträge erfolgt durch das Finanzamt 
der Stadt St.Gallen. 

 

II. Dieser Nachtrag tritt auf den 1. Oktober 2008 in Kraft. 
 
 

 
St.Gallen, 16. September 2008 
 
 
Der Stadtpräsident: 
Thomas Scheitlin 
 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 
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